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1 BEKENNTNIS ZUM ÖSTERREICHISCHEN 
CORPORATE GOVERNANCE KODEX (ÖCGK)

Der Österreichische Corporate Governance Kodex 
(„ÖCGK“) stellt österreichischen Aktiengesellschaf-
ten einen Ordnungsrahmen für die Leitung und 
Überwachung des Unternehmens zur Verfügung. 
Der Kodex verfolgt das Ziel einer verantwortlichen, 
auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung aus-
gerichteten Leitung und Kontrolle von Gesellschaf-
ten und Konzernen und soll dazu beitragen, ein ho-
hes Maß an Transparenz für alle Stakeholder des 
Unternehmens zu erreichen. 

Grundlage des Kodex sind die Vorschriften des ös-
terreichischen Aktien-, Börse- und Kapitalmarkt-
rechtes, die EU-Empfehlungen zu den Aufgaben 
der Aufsichtsratsmitglieder und zur Vergütung von 
Direktoren sowie in ihren Grundsätzen die OECD-
Richtlinien für Corporate Governance. Der Kodex 
wurde seit dem Jahr 2002 mehrfach überarbeitet. 
Der vorliegende Corporate Governance Bericht ba-
siert auf dem Corporate Governance Kodex in der 
Fassung Jänner 2021. Der Kodex ist unter 
https://www.corporate-governance.at öffentlich zu-
gänglich. 

Der Corporate Governance Bericht der Gesellschaft 
für das Geschäftsjahr 2022 ist auf der Homepage 
der Gesellschaft (https://cleen-energy.com/) unter 
der Rubrik Investoren → Corporate Governance → 
Corporate Governance-Bericht 2022 öffentlich zu-
gänglich. 

Die CLEEN Energy AG bekennt sich uneinge-
schränkt zum Österreichischen Corporate Gover-
nance Kodex in der geltenden Fassung. Dieses Be-
kenntnis ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der 
CLEEN Energy AG mit dem Ziel, das Vertrauen der 
Aktionäre zu stärken und die hohen unternehmens-
internen Rechts-, Verhaltens- und Ethikstandards 
der CLEEN Energy AG kontinuierlich zu optimieren. 

Aufgrund dieses Bekenntnisses hat die CLEEN 
Energy AG nicht nur den gesetzlichen Anforderun-
gen („L- Regeln“) zu genügen, sondern ist auch zur 

Begründung der allenfalls gegebenen Nichteinhal-
tung von C-Regeln („Comply or Explain”-Regeln) – 
das sind Regeln, die über die gesetzlichen Anforde-
rungen hinausgehen – verpflichtet. 

Im Sinne der Systematik des ÖCGK erklärt die 
CLEEN Energy AG die Abweichung von den C-Re-
geln des ÖCGK wie folgt: 

„C-Regel 12“: Die Unterlagen für Aufsichtsratssit-
zungen werden in der Regel mindestens eine Wo-
che vor der jeweiligen Sitzung zur Verfügung ge-
stellt. In dringenden Fällen hat die Einladung telefo-
nisch, mittels Telefax oder E-Mail oder in gleichwer-
tiger Form 48 Stunden vorher zu erfolgen. 

„C-Regel 16“: Die CLEEN Energy AG verfügt mit 
Lukas Scherzenlehner über einen Alleinvorstand. 
Die Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden ist 
demnach unterblieben. 

„C-Regel 18“: Im Hinblick auf die Unternehmens-
größe und die Anzahl der Mitarbeiter ist keine ei-
gene Stabstelle „Interne Revision“ eingerichtet und 
es erfolgt keine Berichterstattung über einen Revisi-
onsplan und wesentliche Ergebnisse im Prüfungs-
ausschuss. Der Aufsichtsrat wird jedoch regelmäßig 
über die internen Kontrollmechanismen und das Ri-
sikomanagement informiert. 

„C-Regel 18a“: Aufgrund der Unternehmensgröße 
der CLEEN Energy AG gibt es keine speziellen Vor-
kehrungen zur Bekämpfung von Korruption im Un-
ternehmen. Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte keine 
gesonderte Berichterstattung zu diesem Thema an 
den Aufsichtsrat. 

„C-Regel 28 (Absatz 1)“: Für das Aktienoptionspro-
gramm 2021 wurden keine messbaren, langfristigen 
und nachhaltigen Kriterien im Voraus festgelegt. Die 
CLEEN Energy AG ist ein junges Unternehmen. An-
gesichts der in einer Anfangszeit typischen schwan-
kenden Auftragslage und Ausgaben ist ein 
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Abstellen auf im Voraus festgelegte, messbare und 
langfristige Kriterien nicht geeignet, die Grundlage 
für die Zuteilung von Aktienoptionen zu bilden. Aus 
diesem Grund wurde die Zuteilung von Aktienoptio-
nen an den Vorstand bzw. Aufsichtsrat an die 
Hauptversammlung delegiert, welche langfristige 
Kriterien für die Ausübung der zugeteilten Optionen 
festlegen kann und soll. 

Das Aktienoptionsprogramm 2021 sieht nicht vor, 
dass eine nachträgliche Änderung der Kriterien aus-
geschlossen ist. 

Das Aktienoptionsprogramm 2021 sieht keine Ver-
pflichtung des Vorstands vor, einen angemessenen 
Eigenanteil an Aktien zu halten, jedoch hält der Al-
leinvorstand der Gesellschaft derzeit rund 19% der 
Anteile an der Gesellschaft. 

„C-Regel 36 (Absatz 3)“: Der Aufsichtsrat ist be-
strebt, seine Organisation, Arbeitsweise und Effizi-
enz ständig zu verbessern. Eine explizite Selbsteva-
luierung hat im Geschäftsjahr 2022 nicht stattgefun-
den und wird aufgrund der Größe des Aufsichtsrats 
derzeit nicht für erforderlich gehalten. 

„C-Regel 38 (Absatz 3)“: Der Aufsichtsrat stellte 
2022 keine Überlegungen über eine Nachfolgepla-
nung im Vorstand an. Eine Nachfolgeplanung bzw. 
Erweiterung des Vorstandes steht derzeit zur Dis-
kussion. 

„C-Regeln 39, 41 und 43“: Da der Aufsichtsrat im 
Geschäftsjahr 2022 nur aus drei Mitgliedern be-
stand, wurde auf die Einrichtung eines Nominie-
rungs- und Vergütungsausschusses oder anderer 
Ausschüsse (mit Ausnahme des verpflichtenden 
Prüfungsausschusses) verzichtet, da dies zu keiner 
Effizienzsteigerung der Aufsichtsratsarbeit geführt 
hätte. Besonders dringende Agenden beschließt der 
Aufsichtsrat allenfalls im Umlaufweg. 

„C-Regel 64“: Aufgrund der Größe des Unterneh-
mens und der Aktionärsstruktur wurde von der Of-
fenlegung folgender Informationen auf der Website 
der Gesellschaft abgesehen: aktuelle Aktionärs-
struktur, differenziert nach geographischer Herkunft 
und Investortyp, Kreuzbeteiligungen, das Bestehen 
von Syndikatsverträgen, Stimmrechtsbeschränkun-
gen, Namensaktien und damit verbundene Rechte 
und Beschränkungen. Die Namen der 

Kernaktionäre wurden im Jahresfinanzbericht 2022 
und auf der Website der Gesellschaft offengelegt. 

„C-Regel 68“: Die Gesellschaft ist im Wesentlichen 
im deutschsprachigen Raum tätig und die Aktionäre 
sind – soweit der Gesellschaft bekannt – im 
deutschsprachigen Raum beheimatet bzw. der 
deutschen Sprache mächtig. Die Berichte der Ge-
sellschaft werden daher nur in deutscher Sprache 
erstellt. 

„C-Regel 83“: Aufgrund der Größe der Gesellschaft 
wurde keine Beurteilung der Funktionsfähigkeit des 
Risikomanagements durch den Abschlussprüfer be-
auftragt. Es erfolgte daher auch kein Bericht der 
Funktionsfähigkeit des Risikomanagements durch 
den Abschlussprüfer an den Vorstand, an den Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats oder an den Prüfungs-
ausschuss. 

Darüber hinaus ist die CLEEN Energy AG auch da-
rauf bedacht, nicht nur den Mindestanforderungen, 
sondern auch allen R-Regeln („Recommendations“) 
des ÖCGK zu entsprechen. 

Die CLEEN Energy AG fühlt sich zu Transparenz 
verpflichtet. Alle relevanten Informationen werden 
im Jahresfinanzbericht und im Halbjahresfinanzbe-
richt, auf der Unternehmenswebsite und im Rahmen 
der laufenden Pressearbeit veröffentlicht. Die Be-
richte werden entsprechend den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung sowie der General-
norm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zu vermit-
teln, aufgestellt. Die CLEEN Energy AG informiert 
ihre Aktionäre mit Ad-hoc- oder Pressemeldungen 
zu allen unternehmensrelevanten Themen. Auf 
wichtige Termine weist die Gesellschaft im Finanz-
kalender hin. Sämtliche Informationen werden auf 
der Website unter der Rubrik „Investoren” veröffent-
licht. Sie stehen damit allen Aktionären zeitgleich 
zur Verfügung. 

Zum Stichtag 31. Dezember 2022 hatte die Gesell-
schaft 4.875.871 Stammaktien ausgegeben. 

Es existieren keine Vorzugsaktien oder Einschrän-
kungen für die Stammaktien. Das Prinzip „one 
share – one vote” kommt somit voll zum Tragen. 
Gemäß österreichischem Übernahmegesetz ist si-
chergestellt, dass im Falle eines 
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Übernahmeangebotes (öffentliches Pflichtangebot) 
jeder Aktionär den gleichen Preis für seine Aktien 
erhält. Die Aktionärsstruktur der CLEEN Energy AG 
ist im Abschnitt „Angaben zu Kapital, Anteils-, 

Stimm- und Kontrollrechten und damit verbundenen 
Vereinbarungen“ des Jahresfinanzberichts zum 31. 
Dezember 2022 dargestellt.   

 

2 ZUSAMMENSETZUNG  
DER ORGANE UND ORGANBEZÜGE 

Die Organe der CLEEN Energy AG setzen sich aus 
dem Vorstand, dem Aufsichtsrat sowie der Haupt-
versammlung zusammen. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Vorstand und Aufsichtsrat erfolgt in regelmä-
ßigen Abständen und basiert auf einer offenen und 
transparenten Diskussion. Dasselbe gilt jeweils in-
nerhalb dieser Organe für die Kommunikation zwi-
schen den einzelnen Organmitgliedern.  

2.1 Vorstand 

2.1.1 Arbeitsweise des Vorstands 

Der Vorstand der CLEEN Energy AG bzw. die ein-
zelnen Vorstandsmitglieder agierten nach Maßgabe 
der Gesetze, der Satzung der Gesellschaft und der 
vom Aufsichtsrat beschlossenen Geschäftsordnung 
des Vorstands, welche die Regeln der Zusammen-
arbeit der Vorstandsmitglieder sowie die Geschäfts-
verteilung im Vorstand festlegen. Derzeit ist mit Lu-
kas Scherzenlehner nur ein Vorstandsmitglied be-
stellt. Es finden dementsprechend keine Vorstands-
sitzungen statt.  
 
Die Geschäftsordnung unterwirft den Vorstand bzw. 
die einzelnen Vorstandsmitglieder umfassenden In-
formations- und Berichtspflichten gegenüber dem 
Aufsichtsrat und normiert einen Katalog von Maß-
nahmen und Rechtsgeschäften, die der Zustim-
mung durch den Aufsichtsrat bedürfen.  

2.1.2 Zusammensetzung des Vorstands  

Während des Geschäftsjahres 2022 bestand der 
Vorstand der CLEEN Energy AG nur aus einem Mit-
glied (C-Regel 16 des ÖCGK): 
 
Lukas Scherzenlehner, geboren 1990  
– Datum der Erstbestellung: 18.10.2016  
– Ende der laufenden Funktionsperiode: 22. Sep-

tember 2024 
– Lukas Scherzenlehner ist als Alleinvorstand für 

sämtliche Agenden zuständig.  
– Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funkti-

onen in in- und ausländischen Gesellschaften: 
keine 
 

Lukas Scherzenlehner ist seit mehr als 10 Jahren in 
der Energieeffizienzbranche tätig. Lukas Scherzen-
lehner ist staatlich geprüfter Unternehmensberater. 
Er war Gründer und Geschäftsführer der SB-Opti-
mierung OG, der SB-Bau & Handels GmbH und der 
SB-Immobilien & Beteiligungs GmbH und war mit 
diesen Gesellschaften in der Unternehmensbera-
tung von Gewerbe- und Industriekunden mit an-
schließender Umrüstungen im Bausegment, thermi-
schen Sanierungen, dem Kauf und der Entwicklung 
von Zinshausobjekten und Kleinwohnungen mit an-
schließender Vermietung tätig. Im Dezember 2015 
wurde er Gesellschafter und selbständig vertre-
tungsbefugter Geschäftsführer der Rechtsvorgänge-
rin der CLEEN Energy AG. In dieser Gesellschaft 
beschäftigte er sich mit der Analyse, Planung, 
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Realisierung und dem Verkauf von Beleuchtungsan-
lagen im Firmengroßkundenbereich sowie der 
Rechte-Zertifikatvermarktung. Lukas Scherzenleh-
ner ist seit 18. Oktober 2016 Vorstand der Gesell-
schaft.  

2.2 Aufsichtsrat 

2.2.1 Arbeitsweise des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2022 die ihm 
nach Gesetz, Satzung, ÖCGK und Geschäftsord-
nung obliegenden Aufgaben und Pflichten gewis-
senhaft wahrgenommen. Sämtliche Mitglieder des 
Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses des 
Aufsichtsrats sind im Sinne des ÖCGK frei und un-
abhängig. Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt 
8 Aufsichtsratssitzungen physisch oder über Video-
konferenzen und somit jeweils mindestens eine pro 
Quartal (C-Regel 36 des ÖCGK) abgehalten. Die 
Sitzungen dauerten durchschnittlich rund zwei Stun-
den. Weiters fanden zwei Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses statt; die Sitzungen dauerten durch-
schnittlich rund eine Stunde.  
 
Der Aufsichtsrat hat entsprechend den Satzungsbe-
stimmungen einen Vorsitzenden und einen Stellver-
treter und entsprechend der gesetzlichen Verpflich-
tung einen Prüfungsausschuss bestellt. 
 
Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsit-
zenden und bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter geleitet. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten spätestens 
eine Woche vor jeder Sitzung die mit dem Vorsit-
zenden abgestimmte Tagesordnung und alle erfor-
derlichen Informationen und Unterlagen zu den Ta-
gesordnungspunkten. In dringenden Fällen kann die 
Einladung 48 Stunden vor der Sitzung erfolgen. Die 
Sitzungstermine sind nach Möglichkeit mit sämtli-
chen Aufsichtsratsmitgliedern abzustimmen. Für die 
ordentlichen Aufsichtsratssitzungen ist ein Jahres-
sitzungsplan rechtzeitig vorzubereiten. 

Zur Fassung eines gültigen Beschlusses ist die ord-
nungsgemäße Einladung der Aufsichtsratsmitglie-
der und die Anwesenheit aller von der Hauptver-
sammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats 
erforderlich; jedenfalls hat die nach den jeweils gül-
tigen Bestimmungen des Aktiengesetzes erforderli-
che Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder (derzeit drei) 
anwesend zu sein.  
 
Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; 
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 
 
Der Aufsichtsrat ist berechtigt, vom Vorstand jeder-
zeit Berichte über Angelegenheiten der Gesellschaft 
und Belange der Geschäftsführung zu verlangen. 
An den Sitzungen des Aufsichtsrats nimmt grund-
sätzlich auch der Vorstand teil, sofern nicht im Ein-
zelfall anderes bestimmt wird. Die Mitglieder des 
Vorstands haben kein Stimmrecht.  
 
In der Aufsichtsratssitzung erläutern die Mitglieder 
des Vorstandes umfassend den Geschäftsverlauf 
und die personelle und finanzielle Entwicklung des 
Unternehmens. Die Beratung mit dem Vorstand und 
der Aufsichtsratsmitglieder untereinander nimmt 
breiten Raum ein. Die Beschlussfassung zu Investi-
tionen, Akquisitionen und anderen Anträgen gemäß 
der Geschäftsordnung des Vorstandes bilden einen 
weiteren Schwerpunkt jeder Aufsichtsratssitzung.  
Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse 
bestellen und ihnen bestimmte Befugnisse übertra-
gen. Im Geschäftsjahr 2022 bestand ein Prüfungs-
ausschuss, der sich aus den drei Aufsichtsratsmit-
gliedern zusammensetzte. 
 
Der Prüfungsausschuss hat die Rechnungslegungs-
prozesse, die Abschlussprüfung und die Wirksam-
keit des internen Kontrollsystems, des Risikomana-
gementsystems sowie des Revisionssystems über-
wacht. Der Abschlussprüfer hat keine sogenannten 
Nicht-Prüfungsleistungen erbracht. Schließlich über-
wachte und prüfte der Prüfungsausschuss die Un-
abhängigkeit und Tätigkeit des Abschlussprüfers. 
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Im Übrigen wird zur Arbeitsweise des Aufsichtsrats 
auf den Bericht des Aufsichtsrats verwiesen. 
 

2.2.2 Zusammensetzung des Aufsichtsrats  

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht seit der 
letzten Wahl in der außerordentlichen Hauptver-
sammlung vom 30. August 2019 aus folgenden drei 
Mitgliedern:  
 
Michael Eisler, geboren 1980  
– Vorsitzender des Aufsichtsrats 
– Jahr der Erstbestellung: 2016  
– Ende der laufenden Funktionsperiode: Hauptver-

sammlung, die über das Geschäftsjahr 2022 be-
schließt  

 
Weitere Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare 
Funktionen in anderen in- und ausländischen börse-
notierten Gesellschaften: keine  
 
Mag. Harald Weiss, geboren 1974  
– Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

und Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
– Jahr der Erstbestellung: 2019  
– Ende der laufenden Funktionsperiode: Hauptver-

sammlung, die über das Geschäftsjahr 2023 be-
schließt  
 

Weitere Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare 
Funktionen in anderen in- und ausländischen börse-
notierten Gesellschaften: keine.  
 
Boris Maximilian Schnabel, geboren 1970  
– Mitglied des Aufsichtsrats  
– Jahr der Erstbestellung: 2019  
– Ende der laufenden Funktionsperiode: Hauptver-

sammlung, die über das Geschäftsjahr 2023 be-
schließt 
 

Weitere Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare 
Funktionen in anderen in- und ausländischen börse-
notierten Gesellschaften: keine.  
 

2.2.3 Ausschüsse des Aufsichtsrats und deren 
Mitglieder  

Der Aufsichtsrat der CLEEN Energy AG hat ent-
sprechend § 92 Abs 4a AktG einen Prüfungsaus-
schuss eingerichtet, der die planmäßigen Aufsichts- 
und Kontrollfunktionen wahrnimmt. 
 
Der Prüfungsausschuss der Gesellschaft besteht 
aus drei Mitgliedern und setzt sich seit 30. August 
2019 wie folgt zusammen:  
– Mag. Harald Weiss: Vorsitzender, Finanzexperte  
– Michael Eisler: Mitglied  
– Boris Maximilian Schnabel: Mitglied  
 
Zu den Aufgaben des Prüfungsausschusses gehö-
ren die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses, die Überwachung der Wirksamkeit des in-
ternen Kontrollsystems, des internen Revisionssys-
tems und des Risikomanagementsystems der Ge-
sellschaft, die Überwachung der Abschlussprüfung 
und der Konzernabschlussprüfung, die Prüfung und 
Überwachung der Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers (Konzernabschlussprüfers), insbesondere 
im Hinblick auf die für die geprüfte Gesellschaft al-
lenfalls erbrachten zusätzlichen Leistungen, die 
Prüfung des Jahresabschlusses und die Vorberei-
tung seiner Feststellung, die Prüfung des Vor-
schlags für die Gewinnverteilung und des Lagebe-
richts und gegebenenfalls des Corporate Gover-
nance-Berichts sowie die Erstattung des Berichts 
über die Prüfungsergebnisse an den Aufsichtsrat, 
die Prüfung des Konzernabschlusses und des Kon-
zernlageberichts sowie die Erstattung des Berichts 
über die Prüfungsergebnisse an den Aufsichtsrat 
des Mutterunternehmens und die Vorbereitung des 
Vorschlags des Aufsichtsrats für die Wahl des Ab-
schlussprüfers (Konzernabschlussprüfers). 
 
Der Prüfungsausschuss der CLEEN Energy AG ist 
im Geschäftsjahr 2022 zu zwei Sitzungen zusam-
mengekommen, an denen auch ein Vertreter des 
Wirtschafsprüfers teilgenommen hat. Der Prüfungs-
ausschuss hat einzelne Besprechungen mit dem 
Wirtschaftsprüfer an den Vorsitzenden des 
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Prüfungsausschusses delegiert. Dieser hat in der 
nachfolgenden Sitzung oder Telefonkonferenz des 
Aufsichtsrats darüber berichtet. Weiters haben sich 
die Mitglieder des Prüfungsausschusses vom Vor-
stand über das IKS, insbesondere betreffend der 
Rechnungslegung, sowie über Vorschläge für Ver-
besserungen der Aufbau- und Ablauforganisation 
berichten lassen. In den Besprechungen mit den 
Wirtschaftsprüfern wurden deren Tätigkeit, Erkennt-
nisse und Anregungen behandelt. 
Da der Aufsichtsrat aus nicht mehr als 6 Mitgliedern 
besteht, werden die Aufgaben des Vergütungs- und 
Nominierungsausschusses vom gesamten Auf-
sichtsrat wahrgenommen (C-Regeln 41 und 43 des 
ÖCGK). 

2.2.4 Unabhängigkeit des Aufsichtsrats 

Ein Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzuse-
hen, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönli-
chen Beziehung zur Gesellschaft oder zu deren 
Vorstand steht, die einen materiellen Interessens-
konflikt begründet und daher geeignet ist, das Ver-
halten des Mitgliedes zu beeinflussen (C-Regel 53 
des ÖCGK). 

Die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder wird 
anhand folgender Leitlinien definiert: 
– Kriterium 1: Das Aufsichtsratsmitglied war in den

vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vor-
standes oder leitender Angestellter der CLEEN
Energy AG oder eines ihrer Tochterunterneh-
men.

– Kriterium 2: Das Aufsichtsratsmitglied unterhält
beziehungsweise unterhielt im letzten Jahr zur
CLEEN Energy AG kein Geschäftsverhältnis in
einem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden
Umfang. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse
mit Unternehmen, an denen das Aufsichtsrats-
mitglied ein erhebliches wirtschaftliches Inte-
resse hat. Die Genehmigung einzelner Ge-
schäfte durch den Aufsichtsrat gemäß L-Regel
48 des ÖCGK führt nicht automatisch zur Qualifi-
kation als nicht unabhängig.

– Kriterium 3: Das Aufsichtsratsmitglied war in den
letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der Ge-
sellschaft oder Beteiligter oder Angestellter der
prüfenden Prüfungsgesellschaft.

– Kriterium 4: Das Aufsichtsratsmitglied ist nicht
Vorstand in einer anderen Gesellschaft, in der
ein Vorstandsmitglied der CLEEN Energy AG
Aufsichtsratsmitglied ist.

– Kriterium 5: Das Aufsichtsratsmitglied gehört
nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat der
Gesellschaft an. Dies gilt nicht für Aufsichtsrats-
mitglieder, die Anteilseigner mit einer unterneh-
merischen Beteiligung sind oder die Interessen
eines solchen Anteilseigners vertreten.

– Kriterium 6: Das Aufsichtsratsmitglied ist kein en-
ger Familienangehöriger (direkter Nachkomme,
Ehegatte, Lebensgefährte, Elternteil, Onkel,
Tante, Geschwister, Nichte, Neffe) eines Vor-
standsmitgliedes des Unternehmens oder von
Personen, die sich in einer in den vorstehenden
Punkten beschriebenen Position befinden.

Gemäß C-Regel 54 des ÖCGK soll dem Aufsichts-
rat der Gesellschaft mindestens ein unabhängiger 
Kapitalvertreter angehören, der nicht Anteilseigner 
mit einer Beteiligung von mehr als 10% ist oder des-
sen Interessen vertritt. Diese Anforderungen der C-
Regel 54 wurden im Geschäftsjahr 2022 erfüllt, da 
kein Mitglied des Aufsichtsrats Anteilseigner mit ei-
ner Beteiligung von mehr als 10% war oder die Inte-
ressen eines solchen Anteilseigners vertrat. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Michael Eisler 
ist seit Dezember 2022 Alleingesellschafter der Di-
gital Heroes GmbH, welche der Gesellschaft im Ge-
schäftsjahr 2021 zwei Darlehen gewährt hat. Die Di-
gital Heroes GmbH, an welcher Michael Eisler ein 
erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, unterhält 
somit ein Geschäftsverhältnis mit der Gesellschaft 
in bedeutendem Umfang, weshalb Michael Eisler 
das Unabhängigkeitskriterium 2 nicht erfüllt. 

Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates der 
CLEEN Energy AG bekennen sich zu den Kriterien 
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der Unabhängigkeit gemäß C-Regel 53 des ÖCGK 
und deklarieren sich als unabhängig. 
Im Geschäftsjahr 2022 wurden keine gemäß § 95 
Abs 5 Z 12 AktG zustimmungspflichtigen Verträge 
zwischen der Gesellschaft und Mitgliedern des Auf-
sichtsrats (oder mit Unternehmen, an denen ein 
Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftli-
ches Interesse hat) abgeschlossen. 

Gemäß C-Regel 54 des ÖCGK soll dem Aufsichts-
rat der Gesellschaft mindestens ein unabhängiger 
Kapitalvertreter angehören, der nicht Anteilseigner 
mit einer Beteiligung von mehr als 10 % ist oder 
dessen Interessen vertritt. Diese Anforderungen der 
C-Regel 54 des ÖCGK wurden erfüllt, da kein Mit-
glied des Aufsichtsrates Anteilseigner mit einer Be-
teiligung von mehr als 10 % ist oder die Interessen
eines solchen Anteilseigners vertritt.
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3 MAßNAHMEN ZUR FÖRDERUNG VON FRAUEN, 
DIVERSITÄTSKONZEPT 

Im Geschäftsjahr 2022 waren keine Frauen im Vorstand oder im Aufsichtsrat der CLEEN Energy AG vertre-
ten. 
Die Aufnahme eines weiblichen Aufsichtsratsmitgliedes ist derzeit nicht geplant. Aufgrund der Größe des Auf-
sichtsrats finden die Quotenregelungen von § 86 Abs 7 AktG keine Anwendung. 
Die Gleichbehandlung von weiblichen und männlichen Mitarbeitern und Kandidaten sowie deren Chancen-
gleichheit am Arbeitsplatz ist für die CLEEN Energy AG selbstverständlich. Ein spezifisches Programm zur 
Förderung von Frauen in diesem Zusammenhang besteht aufgrund der noch geringen Anzahl der Mitarbeite-
rInnen jedoch nicht. 
Aufgrund der Größe der Gesellschaft ist derzeit die Erstellung eines Diversitätskonzeptes gemäß § 243c Abs 
2 Z 3 UGB für die Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats nicht erforderlich. 

4 BERICHT ÜBER DIE EXTERNE EVALUIERUNG 

Gemäß C-Regel 62 hat die Gesellschaft regelmäßig, mindestens alle drei Jahre, die Einhaltung der C-Regeln 
des Kodex durch eine externe Institution evaluieren zu lassen und über das Ergebnis im Corporate Gover-
nance Bericht zu berichten. Eine solche Evaluierung über die Einhaltung der C-Regeln des ÖCGK wurde zu-
letzt für das Geschäftsjahr 2020 von der Oberhammer Rechtsanwälte GmbH durchgeführt. Die Oberhammer 
Rechtsanwälte GmbH bestätigte nach Durchführung der Evaluierung, dass die CLEEN Energy AG die C-Re-
geln des ÖCGK im Geschäftsjahr 2020 – soweit diese von der Verpflichtungserklärung der CLEEN Energy 
AG umfasst und auf diese anwendbar waren – eingehalten hat. 

5 ALLGEMEINES UND VERÄNDERUNGEN NACH 
DEM ABSCHLUSSSTICHTAG 

Änderungen seit dem Abschlussstichtag 

5.1 Strafe für die verspätete Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte 2020 und 2021 

Die Gesellschaft teilte der Finanzmarktaufsicht am 27. Februar 2023 mit, dass sie beabsichtigt, im von der 
Finanzmarktaufsicht eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahren wegen verspäteter Veröffentlichung der Jahres-
finanzberichte 2020 und 2021, die beschleunigte Verfahrensbeendigung in Anspruch zu nehmen. Die Strafe 
(inklusive Kosten) beträgt EUR 265.650 und wurde bereits entrichtet. 
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5.2 Kapitalerhöhung 

Mit Wirkung zum 11. März 2023 wurde das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 4.800 jungen 
Aktien aus dem genehmigten Kapital um EUR 4.800,-- auf EUR 4.880.671,-- erhöht. 

5.3 Sonstiges 

Der Gesellschaft sind ansonsten keine wesentlichen Veränderungen von hierin berichtspflichtigen Sachver-
halten, die sich zwischen dem 31. Dezember 2022 und dem Zeitpunkt der Aufstellung dieses Berichts erge-
ben haben, bekannt. Im Übrigen wird hinsichtlich Veränderungen nach dem Abschlussstichtag auf das Kapi-
tel „Ereignisse nach dem Bilanzstichtag“ im Anhang des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 ver-
wiesen. 

Haag, im April 2022 

Der Vorstand 

Ing. Lukas Scherzenlehner 
(CEO, Vorstand) 


